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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Pötting vom 17. Dezember 2024, mit der die vom Gemeinderat am 24. Juni 1999 erlassene, zuletzt am 14. Dezember 2023 geänderte 


K A N A L G E B Ü H R E N O R D N U N G


für die Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Pötting geändert bzw. neu erlassen wird.

Aufgrund des Interessentenbeiträgegesetzes 1958, LGBl. Nr. 28/1958 i.d.g.F. und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 i.d.g.F. wird verordnet:

§ 1

Anschlussgebühr

Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene Kanalnetz wird eine Kanalanschlussgebühr erhoben.

Die Kanalanschlussgebühr ist vom Grundeigentümer zu entrichten. Bei Bauwerken auf fremdem Grund trifft die Gebührenpflicht den Bauwerkseigentümer.

§ 2

Ausmaß der Anschlussgebühr

1. Die Anschlussgebühr wird nach Belastungsanteilen (BA) errechnet. Für den ersten Belastungsanteil ist eine Anschlussgebühr von € 4.295,00 zu entrichten.                                   Für den zweiten Belastungsanteil ist eine Anschlussgebühr von € 2.147,50 und für den dritten und jeden weiteren Belastungsanteil eine solche von € 1.073,75 zu bezahlen. 
           
1. Die Errechnung der Belastungsanteile hat nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen:                  Ein Belastungsanteil entspricht einer Wohnung, oder sowie zum Beispiel einem Bauhof, einem Feuerwehrhaus, einem Musikheim, einer Gaststätte bzw. einem Büro- und      Geschäftsgebäude als auch einem Gewerbebetrieb mit einer verbauten Fläche von bis zu 200 m2.    
                                                                                                                       
1. Als Wohnung bzw. eigene Wohneinheit gelten Einheiten innerhalb eines Gebäudes, die         neben den Wohnräumen auch eine eigene Kochgelegenheit aufweisen sowie mit einem WC und einem Bad bzw. einer Duschanlage ausgestattet sind. Bis zu einer berücksichtigenden Gesamtfläche von 150 m2 je Wohnung wird die Anschlussgebühr wie in § 2 Abs.1 beschrieben, festgesetzt. Für Flächen über 150 m2 je Wohnung ist pro Quadratmeter ein Betrag von € 28,63 zu bezahlen.  
Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Gesamtfläche je Wohnung werden die Wohnräume (Küche, Wohnzimmer, Schlafräume, Bad, WC - nicht aber Vorhäuser, Stiegenhäuser, Abstellräume, Balkone, Wintergärten, Garagen, Keller sowie nicht ausgebaute Dachräume- und Dachgeschosse) herangezogen. Jedenfalls zu berücksichtigen sind auch Saunaräumlichkeiten. Schwimmbäder mit einem Wasservolumen > 15 m³ sind mit der Quadratmeteranzahl der Wasseroberfläche in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.

1. Die Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke beträgt € 4.295,00. Diese Gebühr entspricht dem ersten Belastungsanteil gemäß Abs. 1.

1. Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe errechnet wird:

	a) Bei Bebauung eines unbebauten Grundstückes ist die Anschlussgebühr nur mehr in              		dem Umfang zu entrichten, als sie durch die Gebührenleistung nach § 2 Abs.3
  	     noch nicht abgedeckt ist (der erste Belastungsanteil gilt jedenfalls als bereits bezahlt.                        
         b) 	Bei Änderung eines angeschlossenen Gebäudes durch Auf-, Zu-, Ein- oder Umbau		sowie bei Neubau nach Abbruch ist die Kanalanschlussgebühr in dem Umfang zu		entrichten, als gegenüber dem bisherigen  Zustand  eine  Vergrößerung der 
              Berechnungsgrundlage (Belastungsanteile) gemäß Abs. 2 gegeben ist. 
1. bei nachträglicher Errichtung eines Schwimmbades mit einem Wasservolumen > 15
     m³ wird die Anschlussgebühr für das Schwimmbad mit der Quadratmeteranzahl der 
     Wasseroberfläche verrechnet. 
1. Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren aufgrund einer Neuberechnung nach Absatz 4 erfolgt ist. 

§ 3

Vorauszahlung auf die Kanalanschlussgebühr

1. Die zum Anschluss an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz verpflichteten Grund-stückseigentümer und Bauwerkseigentümer haben auf die von ihnen nach dieser Kanal-gebührenordnung zu entrichtende Kanalanschlussgebühr Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlung beträgt 50 v. H. jenes Betrages, der von dem betreffenden Grundstücks-eigentümer oder Bauwerkseigentümer unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als Kanalanschlussgebühr zu entrichten wäre.

1. Die Vorauszahlungen sind nach Baubeginn der gegenständlichen gemeindeeigenen Kanal-anlage bescheidmäßig vorzuschreiben. Die Vorauszahlung ist innerhalb eines Monates nach Zustellung dieses Bescheides zur Zahlung fällig.

1. Ergibt sich bei der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr, dass die von dem betreffenden Grundstückseigentümer oder Bauwerkseigentümer bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Kanalanschlussgebühr übersteigt, so hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen.

1. Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung einer Kanalanschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab der Fertigstellung des gemeindeeigenen Kanalnetzes, verzinst mit 4 v. H. pro Jahr ab der Leistung der Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen.

§ 4

Kanalbenützungsgebühren

1. Die Eigentümer der angeschlossenen Liegenschaften bzw. bei Bauwerken auf fremdem Grund die Bauwerkseigentümer haben eine vierteljährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. Diese wird nach der Anzahl der Personen, die in dieser Liegenschaft am 1. des Quartals (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.) ihren Hauptwohnsitz oder Wohnsitz haben, berechnet.

     Die Kanalbenützungsgebühr beträgt pro Einwohnergleichwert (EGW) und Quartal € 51,82
     Als Bemessungsgrundlage dient die nachfolgende Einwohnergleichwerttabelle. 1 Ein- 
     wohnergleichwert (EGW) ist eine Einheit, deren Abwasseranfall dem eines Einwohners 
     entspricht. 

	a)	Allgemeine Einwohnergleichwerte:                                                                             		
		1 Bewohner (mit einem Hauptwohnsitz u. Wohnsitz)................................    1,0 EGW	Kinder und Jugendliche, für die Familienbeihilfe bezogen wird .................. 0,2 EGW	Bewohner, die einen weiteren Wohnsitz außerhalb der Gemeinde und den               	erforderlichen Meldezettelnachweis haben und tatsächlich überwiegend an 
		diesem Ort wohnen (z. B.: Studenten).........................................................   0,5 EGW	
	b) 	Einwohnergleichwerte für Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen:            		
		1 Kleingewerbe............................................................................................   1,0 EGW		
		1 Betriebsangehöriger, der nicht im Betriebsgebäude wohnt........................  0,3 EGW
          ab dem 21. Betriebsangehörigen, der nicht im Betrieb wohnt ....................   0,2 EGW		
		1 Gaststätte ohne Küchenbetrieb..................................................................  1,5 EGW	1 Gaststätte mit Küchenbetrieb.....................................................................  4,0 EGW	je angefangene 100 Sitzplätze (zusätzlich)..................................................   1,0 EGW	Veranstaltungsräume, z. B. Saal usw. ........................................................   1,0 EGW	Vereinsheime .............................................................................................   1,0 EGW		
		1 Schulklasse oder Kindergartengruppe............................................................   1,0 EGW

1. Für Schwimmbäder mit einem Wasservolumen > 15 m³ ist ab dem 16 m³ eine                                               Kanalbenützungungsgebühr von € 4,11 exkl. Ust. zu entrichten.

1. Die Gebührenordnung schließt privatrechtliche Vereinbarungen mit Betrieben mit Abwässern, die sich von häuslichen Abwässern in Menge und Beschaffenheit wesentliche unterscheiden, nicht aus.
                                                                        
                                                                        § 5
Bereitstellungsgebühr

1) Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für angeschlossene, aber unbebaute 
    Grundstücke eine jährliche Kanalbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der 
    Eigentümer des an die Kanalisation angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.

1. Die Bereitstellungsgebühr beträgt für Grundstücke bis 1.000 m² Euro 75,-- exkl. Ust., für
jeden weiteren Quadratmeter werden zusätzlich Euro 0,075 exkl. Ust. vorgeschrieben.  
                                                                
§ 6

Entstehen des Abgabenanspruches

1. Der Anspruch der Gemeinde auf Leistung der Kanalanschlussgebühr entsteht mit dem Anschluss eines Grundstückes an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz. Geleistete Vorauszahlungen nach § 3 dieser Kanalgebührenordnung sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in die Gebühr pro Belastungsanteil eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber der zum Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Gebühr pro Belastungsanteil ergibt.

1. Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergänzenden Kanalanschlussgebühr nach § 2 Abs. 5 entsteht mit der Vollendung der Rohbauarbeiten bzw. der vollendeten Änderung des Verwendungszwecks. 

1. Der Gebührenpflichtige hat jede Änderung, durch die der Tatbestand der ergänzenden Kanalanschlussgebühr gemäß § 2 Abs. 5 erfüllt wird, der Abgabenbehörde unverzüglich, jedoch spätestens binnen einem Monat nach Vollendung der Rohbauarbeiten bzw. der Änderung des Verwendungszwecks schriftlich zu melden. Unterbleibt eine solche Meldung, so entsteht der Abgabenanspruch entgegen Abs. 2 mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Maßnahme durch die Abgabenbehörde.

1. Die Kanalbenützungsgebühr ist vierteljährlich, und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres zu entrichten.

§ 7

Umsatzsteuer

Zu den in dieser Verordnung geregelten Gebühren wird die jeweils gültige Umsatzsteuer hin-zugerechnet. (dzt. 10 %)





§ 8

Inkrafttreten

Diese Kanalgebührenordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Die Kanalgebührenordnung schließt grundsätzlich privatrechtliche Vereinbarungen nicht aus.




    Der Bürgermeister:


Angeschlagen am:  17.12.2024

Abgenommen am:  31.12.2024
                                                        
                                                            LAbg. Peter Oberlehner 
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